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Gesetzliche Unfallversicherung
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„Aufgabe der Unfallversicherung ist es, nach Maßgabe
der Vorschriften dieses Buches:

1.
mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten,

2.
nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln 
wiederherzustellen und sie oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu 
entschädigen.“
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Sozialgesetzbuch (SGB) VII:
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• Zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Betriebsstätten zu besichtigen und 
zu prüfen

• Auskünfte vom Unternehmer einzuholen

• Unterlagen des Unternehmens einzusehen 

• Arbeitsmittel und PSA zu prüfen

• Arbeitsverfahren und Abläufe zu untersuchen

• Die Begleitung durch den Unternehmer oder eine beauftragte Person zu 
verlangen

Unsere Befugnisse im Rahmen 
dieses Auftrages sind z.B.:
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Unfallverhütungsvorschrift vom 24. Juni 1887 : 

„Zu Lenkern eines mit Pferden bespannten Fuhrwerks dürfen nur 

des Fahrens kundige, nüchterne Leute 

im Alter über 15 Jahren verwendet werden.“ 

„Das Schlafen eines Kutschers, 

so lange das von ihm gelenkte Gefährt 

noch in Bewegung ist, ist verboten.“ 
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§12 (1) Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

§ 4 (1) UVV „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1):

„Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die 
Maßnahmen zu ihrer Verhütung,….. zu unterweisen; 

Die Unterweisung muss erforderlichenfalls wiederholt werden, mindestens aber einmal 
jährlich erfolgen; sie muss dokumentiert werden.“
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Unterweisung:



4.4.2 Schulung

„Der Unternehmer veranlasst nach Bedarf, mindestens jedoch einmal alle drei Jahre, die 
regelmäßige Schulung von Personen, die mit Ladungssicherungsaufgaben betraut sind.“
aber:

„Die Pflicht des Unternehmers zur regelmäßigen Unterweisung nach den 
Unfallverhütungsvorschriften bleibt hiervon unberührt.“

und noch ein aber:
Diese Pflicht ergibt sich nur, wenn man auch ein Qualitätsmanagement- System nach 
VDI 2700 Bl. 5 implementiert hat, was nicht verpflichtend ist.
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VDI 2700 Blatt 5 "Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen -
Qualitätsmanagement-Systeme"



Schulung zur Ladungssicherung:
Vermitteln vorwiegend fachlicher Inhalte zur Erlangung von 
Fachkunde in Theorie und Praxis:

• physikalische Grundlagen zur Ladungssicherung

• Eigenschaften der Ladung

• Möglichkeiten der Ladungssicherung

• Arbeitsanweisungen zur Ladungssicherung

• praktische Durchführung von Ladungssicherungsmaßnahmen
an betriebsüblichen Beispielen…
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Unterschied:



Unterweisung zur Ladungssicherung:
Vermitteln von Inhalten zu Arbeits- und Gesundheits-
schutz bei der Ladungssicherung:

• Eigenschaften der Ladung

• Gefährdungen von der Ladung ausgehend (Ladeeinheiten, Gewichte, Kippgefahren)

• Gefährdungen rund um das Fahrzeug (Absturz, gequetscht werden)

• Gefahrenbereiche (Beladung mit FFZ, Kran, Erdbaumaschine)

• Nutzung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

• Verhalten bei Störungen, Unfällen….

André Schemel, RAP Berlin

Unterschied:
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Pflichtenübertragung
§ 13 (2) Verantwortliche Personen (ArbSchG)

„Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit 
beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung 
wahrzunehmen.“

§ 13 Pflichtenübertragung

„Der Unternehmer kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit 
beauftragen, ihm nach Unfallverhütungsvorschriften obliegende Aufgaben in eigener 
Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauftragung muss den Verantwortungsbereich 
und Befugnisse festlegen und ist vom Beauftragten zu unterzeichnen….“
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Pflichtenübertragung

- Bedarf der Schriftform!!

- die übertragenen Unternehmerpflichten hinreichend genau nach Art und 
Umfang umschreiben,

- beauftragte Person hat die erforderlichen Handlungs- und 
Entscheidungskompetenzen (insbesondere organisatorischer, personeller 
und finanzieller Art) sowie die notwendigen Weisungsbefugnisse, um 
selbständig handeln zu können und

- die Schnittstellen zu benachbarten Verantwortungsbereichen sind eindeutig 
festgelegt und die Zusammenarbeit mit anderen Verpflichteten geregelt.
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Befähigte Person
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„Zur Prüfung befähigte Person ist eine Person, die durch ihre 
Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche 
Tätigkeit über die erforderlichen Kenntnisse zur Prüfung von 
Arbeitsmitteln verfügt; soweit hinsichtlich der Prüfung von 
Arbeitsmitteln in den Anhängen 2 und 3 weitergehende Anforderungen 
festgelegt sind, sind diese zu erfüllen.“

Siehe auch TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Person“

§2 (6) Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
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„Fahrzeug-Sachkundiger ist,

wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung
ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik hat und 
mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, 
Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und anerkannten Regeln der 
Technik soweit vertraut ist, dass er den betriebssicheren Zustand von 
Fahrzeugen beurteilen kann.“

§57(1) UVV „Fahrzeuge“ (DGUV Vorschrift 70)
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„Sachkundiger / Sachkundige gemäß § 57 DGUV Vorschrift 70 
„Fahrzeuge“ ist, wer die Anforderungen an zur Prüfung von 
Fahrzeugen befähigte Personen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV erfüllt.“

Terminologie der „befähigten Person“ wird sukzessive in das 
Vorschriftenwerk der Unfallversicherungsträger übernommen.



Aus DGUV Grundsatz 314-003 
(Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit)
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„Ferner hat der Arbeitgeber zu ermitteln und festzulegen, welche 
Voraussetzungen die zur Prüfung befähigten Personen erfüllen 
müssen, die von ihm mit den Prüfungen von Arbeitsmitteln nach den 
§§ 14, 15 und 16 zu beauftragen sind.“

Wer macht mich zur befähigten Person?

§3 (6) Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit...


